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Versorgung ist), wir müssen aufpassen, dass er sich den Katheter nicht rauszieht und seinen 

allgemeinen Zustand überwachen, da er häufig in den Unterzucker fällt (  merkt die Symptome 

einer Unterzuckerung nicht). Nach dem Duschen müssen wir je nach Lage das fehlende Basalinsulin  

nachgeben. 

Der MDK hat hierzu keine Bewertung vorgenommen angekreuzt (12.06.2018). 

Wir beantragen unselbstständig. 

 

 

4.4.5 An und Auskleiden des Oberkörpers 

Auch hier braucht  Hilfe. Er hat am Oberarm seinen Sensor sitzen und am Bauch den Katheter. 

Er war bereits mit 3 Jahren in der Lage sich selbstständig An- und auszuziehen. Dies ist beim Oberteil 

aktuell nicht möglich, da er zu stürmisch ist und nicht die nötige Vorsicht walten lässt damit er sich 

den Sensor nicht rausreißt oder den Schlauch abknickt. 

Im Gutachten des MDK ist hierzu überwiegend unselbstständig angekreuzt. 

Wir beantragen unselbständig. 

 

4.4.6 An- und Auskleiden des Unterkörpers 

benötigt Hilfe beim An- und Ausziehen seiner Hose, weil der Katheder häufig am Po angebracht 

ist. Sonst kommt es häufig vor, dass der Schlauch abknickt oder hängen bleibt, da  noch nicht so 

vorsichtig und bedacht dabei vorgeht. Beim Toilettengang braucht er die Unterstützung durch 

Assistenz, da die Technik dabei im Weg ist.  

Im Gutachten des MDK ist hierzu überwiegend unselbstständig angekreuzt. 

Wir beantragen unselbständig. 

 

Modul 5  

4.5.1 Medikation  

- 3-6 x Traubenzucker täglich (gilt bei Diabetikern bei einer Unterzuckerung als Medikament!)  

- 3-4 x wöchentlich Betäubungscreme (Emla) für Katheterwechsel  

- 1-2 x 14-tägig Betäubungscreme zum Setzen des Zuckersensors  

  

4.5.2 Injektionen  

Im Gutachten des MDK vom 17.11.2021 steht in der Bewertungstabelle 3 pro Woche. Dies ist nicht 

korrekt.  muss zu jeder Mahlzeit eine Insulininjektion bekommen. Bei 5 Mahlzeiten pro Tag sind 

dies 5 Injektionen pro Tag und 35 Injektionen pro Woche. Dazu kommen tgl. Korrekturinjektionen 

nach Korrekturplan bei zu hohen Blutzuckerwerten.  

Wir beantragen mindestens 40 Injektionen pro Woche. 
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4.5.6  Messung und Deutung von Körperzuständen  

  

In Ihrem Gutachten stehen in der Bewertungstabelle 10 x pro Tag. Dies ist nicht korrekt.  

Die Insulindosis muss bei jeder Mahlzeit individuell in Abhängigkeit des aktuellen Blutzuckers 

berechnet werden. Zudem muss der Blutzucker 2 h nach jedem Essen sowie 2 x in der Nacht 

gemessen werden. Damit ergeben sich 12 Blutzuckermessungen pro Tag. 

Bei jeder Messung sind bei zu hohen oder zu niedrigen Blutzuckerwerten Entscheidungen zu treffen 

und ggf. Gegenmaßnahmen einzuleiten.   

Bei Unterzucker (Hypoglykämie) ist die Aufnahme von zuckerhaltiger Nahrung zwingend erforderlich, 

da  ansonsten in einen Schockzustand fallen könnte.   

Bei hohem Zuckerwerten (Hyperglykämie) ist die Abgabe von Korrekturinsulin zwingend erforderlich, 

da es ansonsten zu einer Überzuckerung mit den entsprechenden Begleiterkrankungen kommt.    

Die Pflegeperson muss daher immer reagieren und eine Entscheidung treffen.   

a) zuckerhaltige Nahrung aufnehmen oder   

b) Korrekturinsulin berechnen und abgeben  

c) abwarten und die nächsten 30 min bis 2 h kontrollieren, wie der Wert sich entwickelt.   

  

Im Gutachten des MDK sind nur 10 pro Tag berücksichtigt. 

Wir beantragen daher die Berücksichtigung von 12 Blutzuckermessungen pro Tag. 

  

4.5.7 Körpernahe Hilfsmittel 

 Katheter muss 3 x in der Woche und nach Bedarf zum Duschen, baden, planschen gehen 

abgekoppelt werden, Die Pumpe muss sicher verwahrt werden und der Katheter muss mit einer 

Kappe versehen werden damit keine Bakterien in den Katheter gelangen können. 

Im Gutachten des MDK ist entfällt angekreuzt. 

Wir beantragen mindestens 3 x die Woche. 

 

4.5.16 Einhalten einer Diät oder anderer Krankheitsbedingter oder therapiebedingter 

Verhaltensvorschriften. 

Die Einhaltung einer Diät oder anderer krankheitsbedingter oder therapiebedingter 

Verhaltensvorschriften ist nicht in richtiger Ausprägung berücksichtigt im Gutachten. 

In den Richtlinien zum Verfahren der Feststellung von Pflegebedürftigkeit sowie zur pflegefachlichen 

Konkretisierung der Inhalte des Begutachtungsinstrumentes nach dem Elften Buch des 

Sozialgesetzbuches vom 15.04.2016 geändert durch Beschluss vom 31.03.2017ist für die Ziffer 

F.4.5.16 Einhalten einer Diät und anderer Krankheits- oder therapiebedingter Verhaltensvorschriften 

folgendes dokumentiert: 
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Das Bereitstellen einer Diät, in Form der Bereitstellung von Nahrungsmitteln, reicht zur Versorgung 

und Pflege eines an Diabetes Mellitus Typ 1 erkrankten Kindes nicht aus. Ebenso wenig entfällt dieser 

Punkt bei einem an Diabetes Mellitus Typ 1 erkrankten Kind. 

Diabetes Mellitus Typ 1 ist eine Stoffwechselerkrankung.  

Der Patient muss bei jeder Nahrungsaufnahme das Nahrungsmittel genau auswiegen und genau 

berechnen wie viele Kohlenhydrate dieses enthält.  

Im Anschluss muss mit Hilfe von unterschiedlichen Faktoren die genaue Höhe des Insulins berechnet 

werden.  

Zudem muss bei jeder Nahrungsaufnahme der aktuelle Blutzucker gemessen werden und es muss 

berechnet werden, in welcher Höhe Korrekturinsulin gespritzt werden muss. 

Zudem muss ggf. ein sogenannter Spritz-Ess-Abstand eingehalten werden. 

Morgens zum Frühstück reicht es nicht aus,  das Frühstück bestehend aus Milch und Müsli 

hinzustellen, wie bei einem gesunden Kind. 
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Vielmehr sieht der Pflegeaufwand wie folgt aus: 

Abwiegen von 200 ml Milch 

Abwiegen von 60 g Müsli 

Berechnung der Kohlenhydrate für die Milch 100 ml = 5 g KH, 200 ml = 10 g KH 

Berechnung der Kohlenhydrate für das Müsli. In den Herstellerverpackungen sind die Angaben 

meistens für 100g Müsli enthalten. Es ist eine Umrechnung auf 60g erforderlich. 

 

100g Müsli = 83 g KH // 60g Müsli = 50 g KH 

Summe für das Frühstück = 50+10=60 g KH 

Manuelle Berechnung des Insulins mit Dreisatz und Taschenrechner: Frühstücksfaktor von 1 Einheit 

Insulin für 5 g KH // 11 Einheiten Insulin für 60 g KH 

Messen des aktuellen Blutzuckers von zum Beispiel 210 mg/dl 

Manuelle Berechnung des notwendigen Korrekturinsulins Morgenfaktor: 1 Einheit Insulin senkt um 

70 mg/dl === Zielwert ist 100 mg/dl ==  mit dem Dreisatz ergibt sich folgende Rechnung 110/70=1,6 

Einheiten 

Es müssen daher 11 Einheiten plus 1,6 Einheiten = 12,6 Einheiten Insulin gespritzt werden. 

Im nächsten Schritt müssen der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme und der Zeitpunkt des Spritzens 

des Insulins bestimmt werden. (Spritz-Ess-Abstand). 

Neben der Höhe des aktuellen Blutzuckers sind auch die Tageszeit (Morgens, Mittags, Abends) und 

der sogenannte Glykämische Index (hoch, mittel, gering) eines Nahrungsmittels zur Bestimmung der 

beiden Zeitpunkte zu Berücksichtigen. Um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen sind weiterhin die 

FPE in die Berechnung einzubeziehen. 

Morgens liegt im menschlichen Körper eine Insulinresistenz vor. Das Insulin benötigt daher länger bis 

es seine Wirkung entfaltet. 

In dem Beispiel mit einem Ausgangswert an Blutzucker von 200 mg/dl muss man daher 5 min warten 

für den hohen Blutzucker, 10 min warten für den hohen hohen Glykämischen Index von Milch und 

Müsli und 5 min warten für die morgendlichen Insulinresistenz. Daraus ergibt sich 5+5+10= 20 min 

Spritz -Ess Abstand.  
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Das heißt man muss erst die 12,6 Einheiten Insulin spritzen, dann 20 min warten und dann muss man 

innerhalb von 10 min sein Frühstück essen. 

Wenn  an einem Morgen anstatt Müsli mit Milch Rührei und Brötchen isst und nur einen 

Blutzucker von 75 mg/dl hat, so muss er erst Essen und nach 5 min muss er das Essen unterbrechen, 

muss dann das Insulin spritzen und darf dann erst weiteressen. 

 kann weder die Berechnung der Kohlenhydrate noch die Berechnung des Korrekturinsulins 

selbständig durchführen. Ebenso kann er noch nicht selbständig einschätzen, wie viele Minuten 

Spritz-Ess-Abstand er einhalten muss. Es ist morgens immer Anleitung und Durchführungskontrolle 

erforderlich. 

Der sich für uns ergebende Pflegeaufwand stellt sich zum Mittagessen wie folgt dar: 

Wenn es zum Mittag Lasagne gibt, müssen wir alle Zutaten die Kohlenhydrate enthalten abwiegen 

und die Kohlenhydrate berechnen. 

200 g Lasagneplatten = 145g KH 

30 g Mehl  (100g Mehl = 72 g KH) = 22 g KH 

500 ml Milch = 22 g KH 

Summe= 730 g = 189 g KH 

Nach der Zubereitung der Lasagne müssen wir diese auswiegen und anteilig die Kohlenhydrate für 

den Teil berechnen den  essen möchte. 

Zubereitet Lasagne = 2.000 g = 189 g KH  Anteil  Name Kind  270 g = 25 g KH 

Im Anschluss muss mit dem Mittagsfaktor das notwendige Insulin berechnet werden. Manuelle 

Berechnung des Insulins mit Dreisatz und Taschenrechner : Mittagfaktor von 1 Einheit Insulin für 8 g 

KH // 3 Einheiten Insulin für 25 g KH 

Es ist wieder der Blutzucker zu messen. Dieser liegt in meinem Beispiel bei 130 mg/dl 

Im nächsten Schritt müssen der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme und der Zeitpunkt des Spritzens 

des Insulins bestimmt werden. (Spritz-Ess-Abstand). 

Neben der Höhe des aktuellen Blutzuckers sind auch die Tageszeit (morgens, mittags, abends) und 

der sogenannte Glykämische Index (hoch, mittel, gering) eines Nahrungsmittels zur Bestimmung der 

beiden Zeitpunkte zu berücksichtigen. 

Mittags liegt im menschlichen Körper eine geringe Insulinresistenz vor. Das Insulin benötigt daher 

nicht so lange bis es seine Wirkung entfaltet. 

In dem Beispiel mit einem Ausgangswert an Blutzucker von 130 mg/dl muss man daher 0 min warten 

für den Blutzucker, 5 min warten für den geringen Glykämischen Index von Lasagne und 0 min 

warten für die Insulinresistenz am Mittag. Daraus ergibt sich 0+5+0= 5 min Spritz-Ess-Abstand.  

Das heißt man muss erst die 3 Einheiten Insulin spritzen, dann 5 min warten und dann muss man 

innerhalb von 20 min sein Mittag essen. 

Da die Kohlenhydrate in der Lasagne auf Grund des Fett im Käse und im Hackfleisch nur sehr langsam 

ins Blut gehen, muss hier ein verzögerter Bolus berechnet werden. 
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Als Pflegepersonen müssen wir unter enormen Zeiteinsatz die Berechnung der Kohlenhydrate und 

die daraus resultierende Menge an Insulin durchführen, den Spritz-Ess-Abstand ausrechnen und alles 

in die Insulinpumpe eingeben und überwachen.  

Wenn es um 18 Uhr Abendbrot gibt, reicht es auch hier nicht ihm wie bei einem gesunden Kind das 

Abendbrot auf den Tisch zu stellen. 

Auch zum Abendbrot muss alles ausgewogen bzw. auf der Verpackung die Herstellerangaben zu den 

Kohlenhydraten abgelesen werden. Im Anschluss muss mit dem Abendfaktor das notwendige Insulin 

berechnet werden. Manuelle Berechnung des Insulins mit Dreisatz und Taschenrechner. 

Auch zum Abendbrot muss wieder der Spritz-Ess-Abstand in Abhängigkeit des aktuellen Blutzuckers 

und des glykämischen Indexes bestimmt werden. 

Zudem muss der aktuelle Blutzucker bestimmt werden und es muss die Höhe des Korrekturinsulins 

berechnet werden. 

Neben der Berechnung der Kohlenhydrate und Insulineinheiten muss ein Diabetes Mellitus Typ 1 

Patient über den Tag verteilt die Wirkung des Insulins zu beobachten. Geht der Blutzucker zu hoch 

oder zu niedrig? (zu hoch sind die gelb markierten Werte über 180 mg/dl zu niedrig sind die rot 

dargestellten Werte unter 80 mg/dl). 
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Wünschenswert sind Blutzuckerverläufe wie diese: 

 

Es ist zu analysieren warum die Werte über 180 mg/dl beziehungsweise unter 80 mg/dl gehen und es 

sind Maßnahmen zu ergreifen, damit es am nächsten Tag oder bei der Aufnahme des gleichen 

Nahrungsmittels an einem anderen Tag besser läuft. 

Maßnahmen können sein: 

Anpassung der Faktoren für den Morgenfaktor, den Mittagsfaktor oder den Abendfaktor 

Anpassung der Basalrate 

Genauere Berechnung der Kohlenhydrate 

Bessere Bestimmung des glykämischen Indexes 

Insulinabgabe nicht vergessen 

Spritz-Ess-Abstand vergrößern oder verkleinern 

 befindet sich in der Remissionsphase, das heißt seine Bauchspeicheldrüse erholt sich für einige 

Monate und produziert wieder mehr körpereigenes Insulin. Dadurch müssen die Faktoren für 

morgens, mittags, abends in den ersten Monaten der Manifestation stetig angehoben werden, das 

heißt es muss nach und nach weniger Insulin pro g KH von außen zugeführt werden. Ab einem 

gewissen Punkt stellt die Bauspeicheldrüse die Produktion von körpereigenem Insulin ein, das heißt 

die Faktoren müssen nach und nach wieder gesenkt werden.  

Die Analyse der Blutzuckerverläufe und die Ableitung der Maßnahmen ist eine therapiebedingte 

Verhaltensvorschrift, die  zur Zeit nicht selbständig durchführen kann. Dafür ist das 

Diabetesmanagement viel zu komplex.  

Die vom Diabetologen angeordnete Diät / Essvorschrift / andere Verhaltensvorschriften für  

sind die folgenden: 

Bei  ist bei jeder Aufnahme von kohlenhydrathaltigen Nahrungsmitteln zwingend die Abgabe 

der dazu passenden Menge Insulin erforderlich.  

Das heißt, bei jeder Nahrungsaufnahme (Frühstück, Mittag, Abendbrot, Getränke und jeder 

Zwischensnack wie Kekse, Gummibärchen, Schokolade, Bananen, Apfel etc.) muss beurteilt werden, 

ob dieses Nahrungsmittel Kohlenhydrate enthält. Wenn ja, dann muss die Menge des 

Nahrungsmittels die gegessen oder getrunken werden möchte ausgewogen werden. Im Anschluss 

muss mit Hilfe von Kohlenhydrattabellen (oder den Angaben auf den Verpackungen der Lebensmittel 

berechnet werden, wie viele Kohlenhydrate die abgewogene Menge des Lebensmittels enthält und 

die dafür erforderliche Menge Insulin muss berechnet und gespritzt werden. 
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Der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme ist aus therapeutischen Gründen geregelt. Je nachdem wie 

hoch der Blutzuckerspiegel zum Zeitpunkt der geplanten Nahrungsaufnahme ist, muss  einen 

sogenannten Spritz-Ess-Abstand (Bolus-Ess-Abstand) einhalten. 

Dabei gibt es diese 3 Fallkonstellationen: 

• Die Pflegeperson muss für  erst das Insulin spritzen, dann muss er ca. 10-15 warten und

erst nach diesen 10-15 Minuten darf er anfangen zu essen

• Die Pflegeperson muss für  sofort das Insulin spritzen und  darf sofort anfangen zu

essen

•  darf sofort anfangen zu Essen und erst nach 10-15 Minuten wird das Insulin gespritzt. 

Zu der vom Diabetologen angeordneten Essvorschrift gehört auch, dass  wenn der Blutzucker im 

sogenannten Unterzucker ist, er glukosehaltige Nahrung essen muss! 

Zu der vom Diabetologen angeordneten Essvorschrift gehört auch, dass er, wenn der Blutzucker im 

sogenannten Überzucker ist, keine glukosehaltige Nahrung essen darf.  

Neben der täglichen Berechnung der Insulinmengen und der Abgabe von Korrekturinsulin müssen 

alle 4-8 Wochen die Parameter/Faktoren zur Berechnung der Insulinmengen angepasst werden. Die 

Parameter ändern sich aufgrund des Wachstums von .   

Wir müssen analysieren, warum z.B. morgens oder nachts die Blutzuckerwerte zu niedrig sind. Wenn 

ausgeschlossen werden kann, dass die Kohlenhydrate falsch berechnet oder falsch geschätzt worden 

sind, sind die Faktoren anzupassen. Es gibt keine Vorgabe, um welchen Wert der Faktor anzupassen 

ist. Dies muss durch ausprobieren herausgefunden werden. Hierfür sind Basalratentests und Tests für 

Mahlzeitenfaktoren erforderlich. Bei einem Basalratentest darf  z.B. nur bis 18 Uhr etwas essen 

und dann erst wieder am nächsten Tag ab 9 Uhr. Beim Test für einen Mahlzeitenfaktor für das 

Frühstück darf  um 9 Uhr frühstücken und dann erst wieder ab 15 Uhr etwas essen. Alle 8 

Wochen sind diese Tests für die verschieden Zeitfenster (Frühstück, Mittag, Abendbrot, 

Zwischenmalzeiten) durchzuführen. Für  sind diese Essvorschriften sehr anstrengend und stellen 

sowohl für ihn als auch für uns als Pflegepersonen einen erheblichen Einschnitt in die Lebensführung 

dar.   

Zu der  einzuhaltenden Essvorschrift / Diät gehört auch, dass er nicht wie gesunde Kinder mal 

eben eine ganze Tüte Gummitiere oder eine ganze Tafel Schokolade essen darf. Süßigkeiten darf er 

nur in sehr begrenzten Mengen und nur in vorheriger Abstimmung mit der Pflegeperson essen. 

Zu den anderen krankheitsbedingten oder therapiebedingten Verhaltensvorschriften gehört auch, 

dass als Diabetes Mellitus Patient seinen Gewebezuckerwert z.B. vor dem Toben, vor dem 

Spielplatzbesuch und auch wenn eine körperliche Belastung zu erwarten ist, prüfen muss. Ist der 

Wert im unteren Bereich oder abfallend, muss  glukosehaltige Nahrung in Form von 

Traubenzucker oder Apfelsaft aufnehmen.  

Die beschriebenen ärztlich angeordneten Diäten / Essvorschriften/ Verhaltensvorschriften kann 

 zurzeit nicht selbstständig einhalten. Es bedarf immer Anleitung, Beaufsichtigung und 

Durchführungskontrolle durch uns. Das Bereitstellen der Diät reicht nicht aus. 

Darüberhinausgehendes Eingreifen ist durchgehend erforderlich. 

Ich beantrage unselbständig (benötigt immer Anleitung / Beaufsichtigung fast durchgängig täglich) 
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Modul 6 

4.6.2  Ruhen und Schlafen 

Im Gutachten des MDK ist hierzu überwiegend unselbständig angekreuzt. 

Die Einschränkungen in der Selbständigkeit wurden im Gutachten bei dieser Frage nicht 

ausreichend berücksichtigt. 

Ich beantrage unselbständig. 

Ich verweise hier nochmals auf die Richtlinien zum Verfahren der Feststellung von 

Pflegebedürftigkeit sowie zur pflegefachlichen Konkretisierung der Inhalte des 

Begutachtungsinstruments nach dem Elften Buch des Sozialgesetzbuches. vom 15.04.2016 geändert 

durch Beschluss vom 22.03.2021. Dort ist für die Ziffer F.4.6.2 Ruhen und Schlafen folgendes 

dokumentiert: 

 

hat nicht nur häufig Einschlafschwierigkeiten, sondern er wacht sowohl bei Unter- als auch 

Überzucker auf und benötigt dann meine/unsere Zuwendung. Wenn wir nachts seinen Blutzucker 

kontrollieren oder Einstellungen an seiner Insulinpumpe vornehmen müssen dauert es oft sehr lange 

(bis zu 1,5 Stunden und länger) bis er wieder einschläft. Da der Körper ab einem BZ von ca. 180 

versucht, den überschüssigen Zucker aus dem Körper zu spülen, hat  häufig einen Drang auch 

nachts auf die Toilette zu müssen. Entweder nässt er sich dann ein oder er muss auf die Toilette 

begleitet werden. Danach benötigt er mindestens 30-45 Minuten Zuwendung, bis er wieder 

einschläft.  
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Auch in der Nacht muss  bei Unterzucker Glukose in Form von Apfelsaft zu sich nehmen. Bei 

Überzucker muss auch in der Nacht die Pumpe manuell bedient und Insulin abgegeben werden. 

Wenn die Pumpe in der Nacht einen Alarm abgibt, muss die Pflegeperson zu  ans Bett gehen 

und den Alarm beseitigen. Alarme werden ausgelöst wenn der Insulinfluss gestört ist. Fehlalarme 

sind nicht selten. Oftmals muss dann auch in der Nacht der Katheter oder der Schlauch gewechselt 

werden.  

geht abends um 19 Uhr zu Bett. Jede Nacht wird um 23 Uhr und um 3 Uhr von der Pflegeperson 

der Blutzucker kontrolliert. Ist der Wert um 23 Uhr zu hoch, so wird Insulin in Form einer 

sogenannten Korrektur abgegeben. Nach 2 h wird von der Pflegeperson kontrolliert, ob der 

Blutzucker gesunken ist und ob er sich in einem erforderlichen Bereich befindet. Ist der Blutzucker 

noch immer zu hoch muss noch einmal Insulin abgegeben werden. In vielen Nächten ist es auch 

erforderlich, dass der Katheter gewechselt werden muss, da die Pflegeperson feststellt, dass dieser 

verstopft ist. 

Es gibt auch Nächte in denen ist der Blutzucker um 23 Uhr oder später zu niedrig. Dann muss dem 

Kind Glukose in Form von flüssigem Traubenzucker oder Apfelsaft zugeführt werden. Es muss von der 

Pflegeperson eingeschätzt werden wieviel Traubenzucker dem Kind zugeführt wird. 

Zudem muss abgewogen werden, ob bevor man Traubenzucker gibt, die Insulinpumpe für 60 

Minuten ausgestellt wird bzw. das Basalinsulin für 60 min reduziert wird. Nach 60 min muss die 

Pflegeperson wieder den Blutzucker kontrollieren und entscheiden, ob die Reduktion des 

Basalinsulins ausgereicht hat oder ob doch nach Glukose in Form von Traubenzucker verabreicht 

werden muss. 

Es ist erheblicher Hilfebedarf erforderlich. Unselbständig! Mehrmals pro Nacht (2-3 mal) ist 

Unterstützungsbedarf erforderlich. 

Ich beantrage, die aufgeführten pflegerelevanten Erläuterungen bei der Festsetzung der 

Pflegestufe entsprechend zu berücksichtigen. 

 

4.6.4 Vornehmen von in die Zukunft gerichteten Planungen 

Im Gutachten des MDK ist hierzu überwiegend selbständig angekreuzt. 

Die Einschränkungen in der Selbständigkeit wurden im Gutachten bei dieser Frage nicht 

ausreichend berücksichtigt. 

Wir beantragen überwiegend unselbständig. 

Wir verweisen hier nochmals auf die In den Richtlinien zum Verfahren der Feststellung von 

Pflegebedürftigkeit sowie zur pflegefachlichen Konkretisierung der Inhalte des 

Begutachtungsinstruments nach dem Elften Buch des Sozialgesetzbuches. vom 15.04.2016 geändert 

durch Beschluss vom 31.03.2017. Dort ist für die Ziffer F.4.6.4 Vornehmen von in die Zukunft 

gerichteten Planungen folgendes dokumentiert: 
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Die Begutachtungsrichtlinien sind für die Medizinischen Dienste und die Pflegekassen die einheitliche 

Grundlage für die Begutachtung von Pflegebedürftigkeit. Ziel der Begutachtungs-Richtlinien ist es, 

bundesweit eine Begutachtung nach einheitlichen Kriterien sicherzustellen, die in der 

Begutachtungspraxis gewonnenen Erfahrungen aufzunehmen und eine präzise Beschreibung der 

einzelnen Begutachtungskriterien zu erreichen. 

In der Richtlinie ist explizit aufgeführt, dass Kinder wenn sie so stark somatisch beeinträchtig sind, 

dass sie für alle Umsetzungsschritte personelle Hilfe benötigen hier als überwiegend unselbständig 

eingestuft werden. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum der MDK sich nicht an dieser Richtlinie 

hält und im Gutachten die Frage 4.6.4 mit überwiegend selbständig beantwortet.  
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Diabetes Mellitus Typ 1 ist eine chronisch somatische Erkrankung. 

 

 ist zwar aufgrund der kognitiven Fähigkeiten in der Lage, längere Zeitabschnitte adäquat 

einzuschätzen und in die Zukunft gerichtete Planungen vorzunehmen. Aufgrund der somatischen 

Erkrankung (Diabetes 1) benötigt er für sämtliche Umsetzungsschritte umfassende personelle Hilfe. 

Beispiel: 

Es ist geplant mit  auf einen Kindergeburtstag zu gehen. Die Feier findet in einem 

Nachbargarten mit Spielparcours statt. 

Personeller Unterstützungsbedarf: 

Personelle Unterstützung wird benötigt bei der Zusammenstellung der Utensilien: Traubenzucker, 

Gummibärchen, Ersatzsensor, Pen, Ersatzpen, Ersatzinsulin, Betäubungspflaster, Desinfektionsspray, 

Pflasterlöser, Tupfer, Notfallspritze, Lesegrät, manuelles Blutzuckermessgerät und Ketonteststreifen. 

Erinnerung, die Notfalltasche einzustecken 

Beim Geburtstag benötigt Unterstützung bei der Berechnung der Kohlenhydrate für den 

Geburtstagskuchen und der abzugebenden Insulindosis 

Wenn  wie alle Geburtstagskinder, auf das Trampolin gehen möchte, muss er sogenannte Sport 

KE, also zusätzliche Kohlenhydrate in Form von Traubenzucker zu sich nehmen.  kann nicht 

allein berechnen, ob er 1 oder 2 oder 3 Traubenzuckerplättchen vorab nehmen muss. Er kann nicht 

allein festlegen, ob er morgens weniger von seinem Basalinsulin spritzen soll und wenn ja wieviel 

weniger. 

Wenn er trotz der zuvor gegessenen KE zu einer Unterzuckerung kommt, kann  nicht 

einschätzen wie viele KE er zur Korrektur / Behebung der Unterzuckerung essen muss. Er benötigt 

personelle Hilfe, um die Unterzuckerung zu beheben und nicht in einen Zustand der Bewusstlosigkeit 

zu fallen. 

Nach dem Toben, kommt es zu einem sogenannten Muskelauffülleffekt.  muss Kohlenhydrate 

essen aber darf diese nicht mit Insulin abdecken.  benötigt personelle Unterstützung bei der 

Berechnung wie viele g KH er nicht mit Insulin abdecken darf.  
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Die Planung sowie die Durchführung von in diesen in die Zukunft gerichteten Planungen und 

Handlungen kann  zurzeit nicht selbständig einhalten. Es bedarf immer der Erinnerung und der 

Aufforderung und der Anleitung, da  als Kind mit dem Diabetesmanagement überfordert ist. 

Es ist erheblicher Hilfebedarf erforderlich. Überwiegend unselbständig 

In Zukunft gerichtete Planungen müssen sorgfältig geplant werden, da es wichtig ist das nichts 

vergessen wird und fehlt. Es erfolgen keine spontanen Unternehmungen mehr. 

 

4.6.6.Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfelds 

Im Gutachten des MDK ist hierzu überwiegend selbständig angekreuzt. 

Die Einschränkungen in der Selbständigkeit wurden im Gutachten bei dieser Frage nicht 

ausreichend berücksichtigt. 

Ich beantrage überwiegend unselbständig. 

Ich verweise hier nochmals auf die Richtlinien zum Verfahren der Feststellung von 

Pflegebedürftigkeit sowie zur pflegefachlichen Konkretisierung der Inhalte des 

Begutachtungsinstruments nach dem Elften Buch des Sozialgesetzbuches. vom 15.04.2016 geändert 

durch Beschluss vom 22.3.21 . Dort ist für die Ziffer F.4.6.6 Kontakpflege zu Personen außerhalb des 

direkten Umfelds folgendes dokumentiert: 
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Im Modul 6 Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte wird unter Frage  4.6.6 erfasst ob und 

in welchem Maße Kinder und Jugendliche praktisch dazu in der Lage sind, ihr gewohntes Alltagsleben 

selbständig zu gestalten und Kontakte außerhalb des direkten Umfelds zu pflegen. Maßgeblich für 

den Grad der Selbständigkeit sind Umfang und Intensität von Hilfestellungen durch andere Personen. 

Vor der Krankheit konnte unser Sohn zu seinen Großeltern oder zu seiner Tante gehen, mit Ihnen 

Ausflüge machen und auch dort übernachten. Dies ist nun nicht mehr möglich, da zur Zeit nur wir als 

Eltern in der Lage sind das komplizierte Zuckermanagement von zu übernehmen. Er benötigt 

immer personelle Unterstützung.  

Wenn er allein das Haus verlassen würde, läuft er Gefahr in eine Hyperglykämie oder eine 

Hypoglykämie zu fallen. Egal wo er hingeht, er muss stets den Empfänger seines Sensors bei sich 

tragen. Wir müssen ihn sehr oft am Tag daran erinnern und von einem Raum in den anderen 

hinterhertragen. Er benötigt personelle Unterstützung um sein Lesegerät, seine Versorgungsbox mit 

Spritze, Urinstreifen, Messtreifen, sowie sein Notfalltäschchen mit Traubenzucker und Gummibären 

mitnehmen.   

Durch die Krankheit ist die Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfelds nur noch 

möglich, wenn mindestens einer von uns ebenfalls anwesend ist, da die Eltern der anderen Kinder 

diese Verantwortung nicht tragen können/wollen und unser Sohn durch die Erkrankung so stark 

somatisch beeinträchtigt ist, dass er sein Alltagsleben nicht wie andere Kinder in seinem Alter 

selbständig gestalten kann.  

Auch die Großeltern können ihn nicht mehr betreuen, da sie sich mit dem Diabetesmanagement 

nicht auskennen. So kann er die Wochenenden und die Ferien nicht mehr allein bei den Großeltern 

verbringen, sondern nur noch mit unserer personellen Unterstützung.  

Anm.: 
Insgesamt wurden mir 7 Pflegestunden die Woche zugerechnet. Dabei handelt es sich um eine grobe 
Fehleinschätzung. Es müssten mindestens 49 Stunden in der Woche sein. 
Im Gutachten des MDK werde nur ich als Pflegeperson genannt und berücksichtigt. Das ist falsch! Zur 

Zeit bin ich noch in Elternzeit und mein Mann arbeitet bis zum Nachmittag. Wenn er zu Hause ist 

teilen wir uns die Pflege von  Einige Maßnahmen tagsüber und insbesondere in der Nacht (u.a. 

Katheter-Wechsel) könnte ich nicht ohne eine Zweite Person durchführen. Ich beantrage die gleiche 

Anzahl an Pflegestunden für mein Mann. 

Weiteren Vortrag im eventuell erforderlichen Klageverfahren behalte ich mir ausdrücklich vor. 

Ich bitte um Übersendung einer Eingangsbestätigung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 




